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Für Eva 





Vorwort 

Mit seinem „Schärenkreuzer"-Urteil vom 12. März 1990, in dem die Vereins-
mitgliedschaft als „sonstiges" Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB qualifi-
ziert und der deliktische Schutz der Mitgliedschaft auch auf das Verbands-
innenverhältnis erstreckt worden ist, hat der II. Zivilsenat des BGH Neuland 
betreten. Spätestens die zahlreichen, überwiegend kritischen Stellungnahmen 
des Schrifttums zu dem Urteil haben deutlich werden lassen, daß insbeson-
dere hinsichtlich der Frage, ob verbandsinterne Konflikte unter Rückgriff auf 
§ 823 Abs. 1 BGB bewältigt werden können, aber auch hinsichtlich der 
Rechtsnatur und des deliktischen Schutzbereichs der Mitgliedschaft wissen-
schaftlicher Nachholbedarf besteht. Dem will die vorliegende Untersuchung 
Rechnung tragen. Ihr liegt ein gesellschafts- bzw. vereinsrechtlicher Ansatz 
zugrunde: Nicht die Fortbildung des Deliktsrechts zu einem Schutzrecht für 
qualifizierte Vermögensinteressen, sondern die dogmatische Erfassung der 
Mitgliedschaft und Einordnung derselben unter das herkömmliche System 
des § 823 Abs. 1 BGB sowie die Abstimmung des Deliktsschutzes mit den 
verbandsrechtlichen Grundsätzen und Rechtsbehelfen gilt es zu leisten. 

Die Arbeit hat im Sommersemester 1995 der Juristischen Fakultät der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg als Habilitationsschrift vorgelegen. Sie 
befindet sich auf dem Stand vom 30. September 1995; bis Ende 1995 erschie-
nene Entscheidungen und Publikationen konnten noch in den Fußnoten 
berücksichtigt werden. 

Mein besonderer Dank gilt meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. 
Dr. h.c. Peter Ulmer, der mich über viele Jahre gefordert und durch seine Per-
son und sein Wirken ganz entscheidend zum Abschluß des Werkes beigetra-
gen hat. Herr Professor Dr. Peter Hommelhoff hat die Mühen der Zweitkor-
rektur auf sich genommen; dafür sowie für manches aufmunternde Gespräch 
bin ich auch ihm stets verbunden. Den Mitarbeitern des Heidelberger Insti-
tuts für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, allen 
voran Herrn Carsten Schäfer, danke ich für ihre persönliche Unterstützung 
und ständige Gesprächsbereitschaft. Herr Michael Roishoven hat mich bei der 
Drucklegung der Arbeit unterstützt. Dafür sei ihm ebenso gedankt wie dem 
Verlag, der die Arbeit ohne Druckkostenzuschuß angenommen und dadurch 
ihre rasche Publikation ermöglicht hat. 

Heidelberg, im Dezember 1995 Mathias Habersack 
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1. Kapitel 

Einleitung 

§ 1 Einführung in die Problematik 

I. Fragestellung und Anliegen der Untersuchung 

1. Die Mitgliedschaft in einem privatrechtlichen Verband war schon wieder-
holt Gegenstand grundlegender Untersuchungen auf dem Gebiet des Gesell-
schaftsrechts. Als Marksteine aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sind 
R. Heinsheimers Abhandlung „Über die Teilhaberschaft" sowie Müller-Erzbachs 
Monumentalwerk „Das private Recht der Mitgliedschaft als Prüfstein eines 
kausalen Rechtsdenkens" besonders hervorzuheben1. Die weitere Entwicklung 
des Rechts der Mitgliedschaft ist untrennbar mit den Abhandlungen Zöllners2, 
Wiedemanns3, U. Hubers4, Flumej5 und Lutters6 verbunden. Ein allgemeiner Kon-
sens über Wesen und Rechtsnatur der Mitgliedschaft kann jedoch auch heute 
nicht verzeichnet werden; vielmehr beschäftigen sich namentlich die Abhand-
lungen jüngeren Datums in erster Linie mit speziellen Ausprägungen dieses 
Instituts. Es ist denn auch rückblickend nicht besonders überraschend, daß 
das grundlegende, scheinbar in einer Linie mit früheren Entscheidungen des 
Reichsgerichts7 stehende Urteil des II. Zivilsenats des BGH vom 12. März 
19908, in dem die Vereinsmitgliedschaft als „sonstiges Recht" im Sinne des 
§ 823 Abs. 1 BGB qualifiziert und diese Auffassung als allgemein anerkannt 
dargestellt wurde, seinerseits überwiegend auf heftige Kritik gestoßen ist9. 

1 Vgl. daneben etwa noch Haff, Institutionen, K. Heinsheimer, Mitgliedschaft und Aus-
schließung; weitere Nachw. zum älteren Schrifttum unter § 5 II 1. 

2 Schranken. 
3 Übertragung. 
4 Vermögensanteil. 
5 Personengesellschaft, S. 125 ff., und Juristische Person, S. 258 ff.; zuvor bereits die Bei-

träge in den Festschriften für Larenz (S. 769 ff.) und Raiser (S. 27 ff.). 
6 AcP 180 (1980) 84 ff. 
7 RGZ 100, 274, 278 f.; RGZ 158, 248, 255. 
8 BGHZ 110, 323, 327 = NJW 1990, 2877. 
9 Grunewald, Gesellschaftsrecht, 2 A Rdn. 73 f.; Lutter/Hommelhoff, GmbHG, § 43 Rdn. 25; 

Beuthien/Kießler, WuB II L. § 31 BGB 1.91 (S. 53, 55 f f ) ; Hadding, FS Kellermann, S. 91 f f ; 
Reuter, FS Lange, S. 707 ff.; im wesentlichen zustimmend Deutsch, VersR 1991, 837 f f ; 
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Anliegen der vorliegenden Untersuchung ist es deshalb, die monographisch 
bislang noch nicht näher erörterte10 Frage, ob und inwieweit die Verbandsmit-
gliedschaft die Voraussetzungen eines deliktischen Schutzes nach § 823 Abs. 
1 BGB erfüllt und diese Vorschrift auch im Verbandsinnenverhältnis zur An-
wendung kommt, einer Klärung zuzuführen. Dabei soll die gesellschafts- bzw. 
vereinsrechtliche Sicht ganz im Vordergrund stehen: Nicht die Fortbildung 
des Deliktsrechts zu einem Schutzrecht für qualifizierte Vermögensinter-
essen11, sondern die dogmatische Erfassung der Mitgliedschaft und Einord-
nung derselben unter das herkömmliche System des § 823 Abs. 1 BGB gilt es 
zu leisten. 

Die Untersuchung versteht sich damit zunächst als Beitrag zur Fortbildung 
der namentlich von Karsten Schmidt angemahnten Konsolidierung des Gesell-
schaftsrechts im Wege der Institutionenbildung12. Zugleich geht es ihr aber 
auch darum, den der Vorschrift des § 823 Abs. 1 BGB immanenten, heute 
freilich zunehmend in Frage gestellten subjektiv-rechtlichen Ansatz zu stär-
ken. Die Untersuchung dient mit anderen Worten auch dem Nachweis, daß 
das herkömmliche Deliktssystem, namentlich der Verzicht auf eine große, 
zum Ersatz unmittelbarer Vermögensschäden verpflichtende Generalklausel, 
eine in ihrer Größe nicht zu unterschätzende Entscheidung des Gesetzgebers 
war, die es lohnt, gegen andersartige, die Verletzung von Verkehrspflichten im 
weitesten Sinne in das Zentrum des Haftungstatbestands stellende Konzep-
tionen verteidigt zu werden. So ist denn die Frage, ob und inwieweit die 
Vorschrift des § 823 Abs. 1 BGB auch zur Bewältigung gesellschafts- und ver-
einsrechtlicher Problemlagen taugt, zugleich eine solche nach der Rolle des 
subjektiven Rechts in unserer Privatrechtsordnung und der Leistungsfähigkeit 
bzw. Reformbedürftigkeit des geltenden Deliktsrechts überhaupt. 

2. Die Untersuchung setzt mithin bei dem Begriff des „sonstigen Rechts" 
im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB an und fragt, ob die Mitgliedschaft als ein 
solches Recht qualifiziert werden kann. In diesem Zusammenhang ist insbe-

vorbehaltlich der Frage einer in casu vorliegenden Verletzung der Mitgliedschaft auch K. 
Schmidt, JZ 1991, 157 ff.; Götz/Götz, JuS 1995, 106, 108 ff. 

10Auch Klink erörtert in seiner Mainzer Dissertation (Mitgliedschaft) die durch BGHZ 
110, 323 aufgeworfenen Folgeprobleme, darunter insbesondere die Frage der Anwendbarkeit 
des § 823 Abs. 1 BGB im Verbandsinnenverhältnis sowie die Bestimmung des sachlichen 
Schutzbereichs der Mitgliedschaft, allenfalls am Rande, was darauf beruht, daß er bereits die 
Qualifizierung der Mitgliedschaft als subjektives und „sonstiges" Recht ablehnt. 

11 So der Ansatz von Mertens, AcP 178 (1978) 227, 242 ff, ders., FS R. Fischer, S. 461, 473 
ff; näher dazu unter § 8. 

12 K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 3 III 2 (S. 45 f.); ders., FS Stimpel, S. 217 ff; näher 
zur Frage eines verbandstypenübergreifenden Instituts der Mitgliedschaft unter § 6 IV, § 9 
III 4. 
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sondere die Mitgliedschaft den zweifelsohne dem Schutzbereich des § 823 
Abs. 1 BGB unterliegenden Herrschaftsrechten, aber auch den praeter legem 
entwickelten Rahmenrechten, darunter vor allem dem sogenannten „Recht 
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb", gegenüber zu stellen. 
Ein solches Vorgehen erfordert wiederum Klarheit über die Struktur und 
Rechtsnatur dieser Rechte einerseits, der Mitgliedschaft andererseits. Vor 
allem aber setzt die Annahme eines „sonstigen Rechts" im Sinne des § 823 
Abs. 1 BGB zunächst einmal voraus, daß es sich bei der in Frage stehenden 
Position des Verbandsmitglieds überhaupt um ein subjektives Recht handelt13. 
Dagegen wendet sich aus dem neueren Schrifttum namentlich Hadding14. Seiner 
Auffassung nach kennzeichnet die Mitgliedschaft die Stellung als Beteiligter des 
Rechtsverhältnisses zwischen dem Mitglied und dem Verband sowie gegebenen-
falls desjenigen zwischen den Mitgliedern untereinander, die ihrerseits 
Grundlage einzelner Rechte und Pflichten seien; dagegen gehe es nicht an, die 
Mitgliedschaft insgesamt als subjektives Recht zu qualifizieren. Diesen Beden-
ken, die von der mittlerweile ganz hM nicht geteilt werden15, ist vorab in einem 
besonderen Kapitel nachzugehen. 

3. Ist die Mitgliedschaft einmal als „sonstiges Recht" qualifiziert, so stellt 
sich insbesondere die Frage nach der Reichweite des deliktischen Schutzes. 
Diese geht zunächst dahin, ob und inwieweit ein deliktischer Schutz der Mit-
gliedschaft auch im Verbandsinnenverhältnis in Betracht kommt und damit 
gegebenenfalls Verband, Verbandsmitglieder und Organmitglieder der Haftung 
aus § 823 Abs. 1 unterliegen. Gerade dieser - für die praktische Bedeutung 
eines etwaigen Deliktsschutzes ganz wesentliche - Punkt stößt im Schrifttum 
auf Bedenken16. In der Tat drängt sich die Frage auf, ob für die Anwendung 
des § 823 Abs. 1 BGB auch im Verbandsinnenverhältnis überhaupt Raum ist. 
So könnte die Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB nicht nur das Prinzip des 
zweckgebundenen, im Kapitalgesellschaftsrecht zudem vorrangig dem Zugriff 
der Gesellschaftsgläubiger unterliegenden Verbandsvermögens tangieren, son-
dern auch das gesellschafts- bzw. vereinsrechtlich begründete, auf die Beson-
derheiten des jeweiligen Verbandstyps zugeschnittene System der mitglied-
schaftlichen Rechtsbehelfe sprengen. Zudem sähen sich namentlich die Mit-
glieder der Verwaltungsorgane juristischer Personen zusätzlichen Haftungs-

13 Vgl. nur RGZ 51, 369, 373 f.; Krasser, Schutz, S. 166; s. aber auch unter § 9 II 2c zur 
Frage eines subjektiven Rechts am „eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb", ferner 
unter § 9 II 2d zu den in § 823 Abs. 1 BGB benannten Rechtsgütern sowie zum allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht. 

14 Vgl. vorerst nur Hadding, FS Reinhardt, S. 249 ff. 
15 Vgl. im einzelnen unter §§ 5, 6 und 7. 
16 Vgl. neben den Nachw. in Fußn. 9 insbesondere noch Lutter, AcP 180 (1980), 84, 141 f.; 

Zöllner, ZGR 1988, 392, 429 f. 
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risiken ausgesetzt, die mit ihrer durch die Vorschriften des Vereinsrechts bzw. 
des Aktien- und GmbH-Rechts begründeten Stellung kollidieren könnten. 

Unabhängig davon, ob die Bedenken gegen einen verbandsinternen De-
liktsschutz der Mitgliedschaft widerlegt werden können, die Mitgliedschaft 
also auch im Verhältnis zu dem Verband, den sonstigen Verbandsmitgliedern 
und den Mitgliedern des Verwaltungs- bzw. Aufsichtsorgans nach § 823 Abs. 
1 BGB geschützt ist, bedarf der Schutzbereich der Mitgliedschaft einer näheren 
Konkretisierung. Insoweit hat das bereits erwähnte „Schärenkreuzer"-Urteil 
des BGH mehr Fragen aufgeworfen als gelöst, wenn in ihm einerseits aus-
drücklich offengelassen wird, ob Jede schuldhafte Beeinträchtigung" der Mit-
gliedschaft zur Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB führt, „oder ob dazu ein 
unmittelbar gegen den Bestand der Mitgliedschaft oder die in ihr verkörper-
ten Rechte und Betätigungsmöglichkeiten gerichteter Eingriff von erhebli-
chem Gewicht erforderlich ist", andererseits die Weigerung des Vereinsvor-
stands, der Segelyacht des klagenden Mitglieds ihre Vereinbarkeit mit den 
Klassenvorschriften des Vereins zuzusprechen, als Verletzung der Mitglied-
schaft „in ihrem Kern" qualifiziert wird17. Dem Gebot der Rechtssicherheit, 
dem ganz allgemein im Rahmen des Haftungsrechts besondere Bedeutung 
zukommt, tragen solche Abgrenzungsversuche nur unzureichend Rechnung18. 
Aufgabe der vorliegenden Untersuchung wird es deshalb sein, durch nähere 
Bestimmung der in Betracht kommenden Verletzungstatbestände die delikti-
sche Haftung wegen eines Eingriffs in die Mitgliedschaft mit dem - nicht 
zuletzt auch in der Ausgestaltung der Vorschrift des § 823 Abs. 1 BGB zum 
Ausdruck kommenden - Aspekt der Rechtssicherheit in Einklang zu bringen. 

II. Zur Relevanz der Fragestellung 

1. Die Haftungsadressaten 

Die Anerkennung des deliktischen Schutzes der Mitgliedschaft hätte weitrei-
chende Konsequenzen für die Rechtsstellung des Verbandsmitglieds19. Diese re-
sultierten zum einen daraus, daß sich das Deliktsrecht gerade durch den Verzicht 
auf das Erfordernis einer Sonderverbindung auszeichnet, während die herkömm-
lichen Mitgliedschaftsrechte bzw. etwaige auf Schadensersatz gerichtete Sekun-
däransprüche grundsätzlich auf dem zwischen Mitglied und Verband bzw. son-

17 BGHZ 110, 323, 334. 
18 Vgl. auch Lorenz/Conans, Schuldrecht II/2 § 76 II 4e (S. 395): „Die Reichweite des 

Deliktsschutzes von Mitgliedschaftsrechten bedarf... noch der genaueren Ausarbeitung." 
19 Zur Konkretisierung des Schutzbereichs der Mitgliedschaft s. im einzelnen unter 

§§14 ff. 
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stigem Verbandsmitglied bestehenden Mitgliedschaftsverhältnis beruhen20. 
Davon betroffen wären insbesondere die Orgartwalter juristischer Personen, die zwar 
mit dem Verband, nicht aber mit dem Verbandsmitglied in einer Sonderverbin-
dung stehen und deshalb den Mitgliedern gegenüber grundsätzlich nicht unmit-
telbar haften21. Praktisch bedeutsam wäre die Anwendbarkeit des § 823 Abs. 1 
BGB aber auch im Verhältnis des Mitglieds zu außenstehenden Dritten. So ließe 
sich beispielsweise innerhalb mehrstufiger Unternehmensverbindungen eine Haf-
tung der Muttergesellschaft bzw. ihrer Mitglieder gegenüber den außenstehenden 
Mitgliedern der Enkelgesellschaft begründen22. 

2. Verschuldensunabhängige Haftung nach § 1004 BGB 

Aber auch abgesehen von der Möglichkeit einer Inanspruchnahme nicht am 
mitgliedschaftlichen Rechtsverhältnis beteiligter Dritter wäre das Eingreifen 
des § 823 Abs. 1 BGB insofern von Bedeutung, als damit sowohl im Verhält-
nis zu Dritten als auch im Verhältnis zu den sonstigen Mitgliedern sowie zum 
Verband die Vorschrift des § 1004 BGB zur Anwendung gelangen würde23. Mit 
dem verschuldensunabhängigen Anspruch auf Beseitigung aus § 1004 Abs. 1 S. 
1 stünde dem Mitglied nämlich ein Rechtsbehelf zur Seite, der sich aus dem 
mitgliedschaftlichen Rechtsverhältnis, insbesondere aus der mitgliedschaftli-
chen Treupflicht, nicht ableiten läßt. Zwar trifft es zu, daß die mit einer 
Verletzung der mitgliedschaftlichen Treupflicht verbundenen Rechtsfolgen 
nicht durchweg an ein Verschulden anknüpfen. So entspricht es der durchaus 
herrschenden Meinung, daß eine treuwidrige Stimmabgabe unbeachtlich ist; 
Entsprechendes gilt für die Ausübung sonstiger Mitgliedschaftsrechte24. 
Wurde der Grund dafür zunächst darin gesehen, daß sich der Gesellschafter 

20 Zur Frage der dogmatischen Herleitung von Treupflichten der Mitglieder einer juristi-
schen Person untereinander s. M. Winter, Treubindungen, S. 43 ff., 63 ff. 

21 Vgl. Zöllner, ZGR 1988, 392, 432 f., aber auch S. 435 betr. den Gesellschafter-Geschäfts-
führer der GmbH; zu letzterem auch Binge, Gesellschafterklagen, S. 165 ff.; s. ferner noch 
unter § 2 II, 12 III 2 b bb. 

22 Vgl. Mertens, FS Fischer, S. 461, 468, der daraufhinweist, daß in der ITT-Situation der 
von BGHZ 65, 15 ff. gewählte Treupflichtansatz versagt hätte, wenn der klagende Komman-
ditist nicht zugleich Gesellschafter der Komplementär-GmbH gewesen wäre. Näher zur Haf-
tung innerhalb mehrstufiger Unternehmensverbindungen, namentlich zur Erstreckung von 
Treupflichten mittels der Lehre vom Schuldverhältnis mit Schutzwirkungen für Dritte, 
Stimpel, AG 1986, 117 ff; Pentz, Die Rechtsstellung der Enkel-AG, S. 115 ff, 188 ff. 

23 Vgl. auch Zöllner, ZGR 1988, 392, 428 f.; allgemein zum Schutz der „sonstigen Rechte" 
im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB nach § 1004 BGB Erman/Hefermehl, BGB, § 1004 Rdn. 4 mit 
weit. Nachw. 

24 Vgl. für das Personengesellschaftsrecht MünchKomm-i7/mer § 705 Rdn. 187, § 709 Rdn. 
94 mit weit. Nachw.; für das Kapitalgesellschaftsrecht grundlegend Zöllner, Schranken, 
S. 366 ff, aus dem neueren Schrifttum etwa Hachenburg/i?a;jer, GmbHG, § 14 Rdn. 61, 
Baumbach/Hueck/G.#MecA:, GmbHG, § 13 Rdn. 31; allgemein dazu auch Wiedemann, WM 
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durch die treuwidrige Stimmabgabe schadensersatzpflichtig mache und der 
Grundsatz der Naturalrestitution zur Unwirksamkeit führe25, so zieht die 
heute herrschende Lehre zur Begründung der Unwirksamkeitsfolge - sehr viel 
überzeugender - entweder das Verbot unzulässiger Rechtsausübung heran 
oder verweist auf die Schrankenfunktion der Treupflicht26. Damit verbindet 
sich konsequenterweise der Verzicht auf das Erfordernis des Verschuldens hin-
sichtlich der treuwidrigen Stimmabgabe27. Was dagegen auf einer Verletzung 
der mitgliedschaftlichen Treupflicht gründende Schadensersatzansprüche 
betrifft, so setzen diese stets voraus, das die in Anspruch genommene Partei 
des mitgliedschaftlichen Rechtsverhältnisses die Treupflichtverletzung zu ver-
treten hat. Ein verschuldensunabhängiger Beseitigungsanspruch im Sinne des 
§ 1004 Abs. 1 S. 1 BGB läßt sich demgegenüber nicht aus dem mitglied-
schaftlichen Rechtsverhältnis herleiten. Dies gilt auch unter Berücksichtigung 
des vom BGH entwickelten Anspruchs eines jeden Mitglieds darauf, daß der 
Verband die Mitgliedschaftsrechte achtet und alles unterläßt, was diese über 
das von Gesetz und Satzung gedeckte Maß hinaus beeinträchtigt28. Denn der 
Sache nach dient dieser Anspruch vor allem als Grundlage von Sekundär-
ansprüchen im Fall eines Eingriffs in die Mitgliedschaft; soweit der Sekun-
däranspruch auf Schadensersatz gerichtet ist, setzt auch er voraus, daß der 
Verband den Eingriff zu vertreten hat29. 

Unterlassungsansprüche im Sinne des § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB lassen sich 
demgegenüber auch auf die drohende oder fortwirkende Verletzung der mit-
gliedschaftlichen Treupflicht bzw. auf den erwähnten Anspruch auf Achtung 
der Mitgliedschaft stützen. In Betracht kommt dies etwa im Falle eines 
Verstoßes gegen ein gesellschaftsvertragliches Wettbewerbsverbot30; aber auch 
im Falle sonstiger auf Unterlassung gerichteter Ansprüche kraft Treupflicht 

1992, Beil. 7 S. 21 f., der freilich die - von ihm treffend als „Vollstreckungswirkung" des 
Treueverstoßes bezeichnete - Unbeachtlichkeit der Rechtsausübung von einem Verschulden 
des Gesellschafters abhängig macht. 

25 Etwa A. Hueck, FS Hübner, S. 72, 77. 
26 Vgl. neben den Nachw. in Fußn. 24 noch Winter, Treubindungen, S. 23 ff, 26 ff; vgl. 

auch die auf die Lehre vom individuellen Rechtsmißbrauch gestützte Rspr. zu den miß-
bräuchlichen Anfechtungsklagen, insbes. BGHZ 107, 296, 308 ff. 

27 Allgemeine Auffassung, s. nur Hachenburg/Zto/ser, GmbHG, § 14 Rdn. 61 mit weit. 
Nachw. 

28 Vgl. für den Aktionär BGHZ 83, 122, 133; dazu Zöllner, ZGR 1988, 392, 425 ff; Binge, 
Gesellschafterklagen, S. 58 ff. Für das Vereinsmitglied ähnlich BGHZ 110, 323, 327 mit 
Nachw.: Recht des Mitglieds, nicht entgegen den geltenden vereinsrechtlichen Bestimmun-
gen behandelt zu werden. 

29 Binge, Gesellschafterklagen, S. 83. 
30 Vgl. A. Hueck, OHG, § 13 II 5 (S. 199), Staub /Ulmer, HGB, § 112 Rdn. 38. 
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stehen einer Erfüllungsklage nicht dogmatische, sondern allein praktische 
Gründe entgegen31. Abgesehen von einer etwaigen persönlichen Haftung der 
Organwalter brächte die Anwendung des § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB mithin keine 
Ausweitung des Schutzes der Mitgliedschaft mit sich. 

3. Zusammenfassende Bewertung 

Zieht man Bilanz, so liegt die Bedeutung eines deliktischen Schutzes der Mit-
gliedschaft primär in der Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Organwalter 
juristischer Personen und sonstiger Dritter. Im Hinblick auf den im Personen-
gesellschaftsrecht geltenden Grundsatz der Selbstorganschaft32, wonach Ge-
schäftsführung und organschaftliche Vertretung untrennbar mit der Mitglied-
schaft verbunden sind, die damit betrauten Personen mithin notwendigerwei-
se Gesellschafter sind und demzufolge der gesellschaftsvertraglichen Treu-
pflicht gegenüber den nicht organschaftlich handelnden Gesellschaftern 
unterliegen, ist dieser Unterschied allerdings allein für den Bereich der Kör-
perschaften von Relevanz. Von der Möglichkeit eines quasinegatorischen An-
spruchs entsprechend § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB sind demgegenüber zwar 
sowohl Körperschaften als auch Personengesellschaften betroffen; im Ver-
gleich zu den Rechtsfolgen, die eine Verletzung des mitgliedschaftlichen 
Rechtsverhältnisses hervorruft, zeigt sich jedoch ein Unterschied nur inso-
weit, als §1004 Abs. 1 S. 1 BGB einen verschuldensunabhängigen Beseiti-
gungsanspruch begründen würde. 

III. Gang der Untersuchung 

Der Gang der Untersuchung ergibt sich im wesentlichen aus der unter I. skiz-
zierten Fragestellung. Im Anschluß an die in den folgenden §§ 2 und 3 vor-
zunehmende Themenbegrenzung und Begriffsbestimmung soll in einem 
eigenständigen Kapitel zur Rechtsnatur der Mitgliedschaft Stellung genom-
men, namentlich deren Qualifizierung als subjektives Recht begründet wer-
den. Daran anschließend ist im 3. Kapitel der Frage nachzugehen, ob die 
Mitgliedschaft auf der Grundlage der herkömmlichen Auslegung des § 823 

31 Zu eng deshalb MünchKomm-t//meT, § 705 Rdn. 197, der Erfüllungsansprüche auf die 
Fälle einer Handlungspflicht begrenzt; allgemein zur grundsätzlich bestehenden Möglichkeit 
der klagweisen Durchsetzung von vertraglichen Unterlassungspflichten s. Soergel/ Wiede-
mann, BGB12, vor § 284 Rdn. 14. 

32 BGHZ 33, 105, 106 ff.; BGHZ 51, 198, 200; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 14 II 2 (S. 
333 ff); MünchKomm-iZ/mer, § 709 Rdn. 5; ders., in Staub, HGB, § 109 Rdn. 34; Wiedemann, 
Gesellschaftsrecht, § 6 IV la (S. 343 f.). 
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Abs. 1 BGB33 unter die Kategorie des „sonstigen Rechts" fällt; in diesem 
Zusammenhang ist zugleich allgemein der Kreis der deliktsrechtlich relevan-
ten Verletzungstatbestände zu bestimmen. Das 4. Kapitel setzt sich mit gesell-
schaftsrechtlichen Vorbehalten gegenüber einer deliktischen Haftung ausein-
ander, wie sie vom herrschenden Schrifttum bezüglich der Haftung der 
Gesellschaft, aber auch bezüglich derjenigen der Organmitglieder vorgetragen 
werden. Nach diesen eher grundsätzlichen Ausfuhrungen geht es im an-
schließenden Kapitel darum, die Anforderungen an die Tatbestandsmäßigkeit 
einer Verletzungshandlung zu präzisieren. Zu diesem Zweck sollen im 
5. Kapitel die bis dahin erarbeiteten Grundsätze auf ausgewählte Einzelfälle 
angewandt und damit die praktische Bedeutung des deliktischen Ansatzes 
aufgezeigt werden; dabei soll das Hauptaugenmerk auf das GmbH- und 
Aktienrecht gerichtet werden. Gegenstand des 6. Kapitels sind zum einen die 
sonstigen Voraussetzungen einer deliktischen Haftung, darunter insbesondere 
das Erfordernis der Rechtswidrigkeit des Eingriffs, zum anderen aber auch der 
Inhalt und die prozessuale Geltendmachung der aus §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB 
resultierenden Ansprüche. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergeb-
nisse findet sich am Schluß der Arbeit. 

33 Näher zu dem auf die Fortbildung des Gesellschaftsrechts (nicht des Deliktsrechts) 
gerichteten Anliegen der Untersuchung unter § 8. 



§ 2 Themenbegrenzung 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist, wie bereits unter § 1 ausge-
führt wurde, die Frage eines deliktischen Schutzes der Mitgliedschaft in 
einem Verband des privaten Rechts. Die Mitgliedschaft soll mithin als sub-
jektives, zudem absolutes Recht und damit als Grundlage von eigenen 
Abwehr-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüchen des Mitglieds qualifi-
ziert werden. Vor diesem Hintergrund können im folgenden zwei mit dem 
Untersuchungsgegenstand verwandte Problembereiche des Gesellschafts- und 
Vereinsrechts aus dem weiteren Vorgehen ausgeklammert werden. 

I. Abgrenzung des deliktischen Schutzes der Mitgliedschaft 
gegenüber dem Organstreit 

1. Grundsatz 

Im Grundsatz unberücksichtigt bleibt zunächst der gesellschaftsrechtliche 
Organstreit1. Dies liegt zum einen schon daran, daß das Verbandsmitglied (im 
Unterschied zum Organmitglied) an einem Organstreit in aller Regel nicht 
beteiligt ist. Denn soweit es sich um einen Streit zweier Organe um Kompe-
tenzen handelt, ist davon typischerweise das Verhältnis zwischen Vorstand 
bzw. Geschäftsführung und Aufsichtsrat betroffen2; in den Fällen des organ-
internen Rechtsstreits geht es zumeist um Klagen einzelner Aufsichtsrats-
mitglieder gegen Maßnahmen des Gesamtaufsichtsrats3. Zum anderen fragt 
sich in sämtlichen Fällen des Organstreits, ob sich die dem Organ und seinen 
Mitgliedern zukommende fremdnützige, von seiner Organstellung nicht 
ablösbare und damit einer rechtsgeschäftlichen Verfügung nicht zugängliche 
Funktion mit den Mitteln des subjektiven Rechts, das sich nach traditioneller 
Auffassung gerade durch seinen eigennützigen und disponiblen Charakter 

1 Vgl. dazu Flume, Juristische Person, § 11 V (S. 405 ff.), Raiser, Kapitalgesellschaften, § 14 
Rdn. 80 ff, § 15 Rdn. 108, K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 14 IV 2 (S. 342 ff), Grunewald, 
Gesellschaftsrecht, 2. C. Rdn. 89, Kubier, Gesellschaftsrecht, § 15 IV 4b (S. 185), jew. mit 
weit. Nachw. 

2 So auch die Einschätzung von Mertens, ZHR 154 (1990), 24, 36. 
3 Vgl. etwa BGHZ 64, 325; BGHZ 85, 293; BGHZ 106, 54; BGH ZIP 1993, 1079; OLG 

Hamburg WM 1992, 1278; OLG Frankfurt WM 1992, 1913. 
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auszeichnet, bewältigen läßt, oder ob nicht statt dessen, wenn man denn 
überhaupt den Organstreit zuläßt, das Rechtsschutzsystem der ZPO auf die 
Wahrnehmung und den Schutz organschaftlicher Funktionen zu erstrecken 
ist4. Die damit aufgeworfenen Fragen, die sich in der Problematik der Partei-
fähigkeit von Gesellschaftsorganen fortsetzen, brauchen an dieser Stelle nur 
angedeutet zu werden, um die grundlegenden Unterschiede zwischen Organ-
streit und - hier noch zu unterstellendem - deliktischen Schutz des subjekti-
ven Rechts der Verbandsmitgliedschaft zum Vorschein treten zu lassen. 

2. Überschneidungen 

Freilich sind auch innerhalb des solchermaßen begrenzten Untersuchungsfel-
des Konstellationen denkbar, die ihrer äußeren Erscheinung nach nichts ande-
res als Anwendungsfälle eines Organstreits darstellen; der Hinweis auf die 
„Holzmüller"-Entscheidung des BGH5, die die Frage der Zuständigkeit der 
Hauptversammlung im Falle strukturverändernder Maßnahmen betraf, mag 
an dieser Stelle genügen. Namentlich Lutter als der „Entdecker" der „Holz-
müller"-Problematik sieht denn auch den Kern derselben weniger in dem 
Erfordernis eines Schutzes individueller Interessen des Aktionärs als in des-
sen Interesse an der Aufrechterhaltung der binnenrechtlichen Ordnung des 
Verbands6. Indem somit den Aktionären eine Art organschaftliches Ersatz-
aufsichtsrecht zuerkannt wird, wird die Problematik in deutliche Nähe zum 
Organstreit gerückt. Vor dem Hintergrund des Gegenstands der vorliegenden 
Untersuchung ist demgegenüber zu fragen, ob das Hinwegsetzen des Vor-
stands über die Entscheidungszuständigkeit der Hauptversammlung als Ein-
griff in die Mitgliedschaft, also in subjektiv-rechtliche Positionen des einzel-
nen Aktionärs, zu qualifizieren und darüber hinaus die konkret verletzte mit-
gliedschaftliche Befugnis zu den nach § 823 Abs. 1 BGB geschützten Aus-
prägungen der Mitgliedschaft zu rechnen ist7. In diesem Zusammenhang wird 
freilich auf die Problematik des Organstreits insoweit zurückzukommen sein, 
als es darum geht, ob ungeachtet der grundlegenden Unterschiede zwischen 
Organstreit und Deliktsklage die verbreiteten Bedenken gegenüber ersterem 
Rückwirkungen auf eine innergesellschaftliche Deliktshaftung haben. 

4 Näher dazu etwa Bork, ZGR 1989, 1, 6 ff., Häsemeyer, ZHR 144 (1980), 265 ff., Hommel-
hoff, ZHR 143 (1979), 288, 302 f., jew. mit weit. Nachw.; vgl. ferner unter § 12 II 2. 

5 BGHZ 83, 122; dazu im einzelnen unter 18 IV 
6 Lutter, AcP 180 (1980), 84, 142 ff; zu weit. Nachw. s. unter § 18 IV 1 c aa. 
7 Vgl. auch Stodolkowitz, ZHR 154 (1990), 1, 19 f., der sich mit der Begründung, daß dem 

einzelnen Aufsichtsratsmitglied kein Mitgliedschaftsrecht zustehe, gegen eine Übertragung 
der „Holzmüller"-Grundsätze auf das Verhältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat wen-
det. - Zu den im Text angesprochenen Fragen s. unter § 18 IV 
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